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Mindestlohn in der Pflege
Seit April 2009 gibt es das Arbeitnehmer-Entsendegesetz, das die zwingenden Arbeitsbedingungen für in Deutschland beschäftigte ArbeitnehmerInnen regelt. Dabei kann der Betriebssitz des Arbeitgebers sowohl im In- als auch Ausland sein.

Mindestlohn ist die kleinste rechtlich zulässige Arbeitsvergütung einer Berufsgruppe unter den jeweils zu beschreibenden Tätigkeiten.

In das Arbeitnehmer-Entsendegesetz wurden einige Berufsgruppen aufgenommen, auch die Altenpflege. Allerdings gelten für diesen Bereich Sonderregelungen.
Der Mindestlohn findet laut § 10 Arbeitnehmer-Entsendegesetz in folgenden Bereichen Anwendung:

„...Betriebe und selbstständige Betriebsabteilungen, die überwiegend ambulante, teilstationäre oder stationäre Pflegeleistungen oder ambulante Krankenpflegeleistungen für Pflegebedürftige erbringen (Pflegebetriebe). Pflegebedürftig ist, wer wegen einer körperlichen, geistigen oder seelischen Krankheit oder Behinderung für die gewöhnlichen und regelmäßig wiederkehrenden Verrichtungen im Ablauf des täglichen Lebens vorübergehend oder auf Dauer der Hilfe bedarf. Keine Pflegebetriebe im Sinne des Satzes 2 sind Einrichtungen, in denen die Leistungen zur medizinischen Vorsorge, zur medizinischen Rehabilitation, zur Teilhabe am Arbeitsleben oder am Leben in der Gemeinschaft, die schulische Ausbildung oder die Erziehung kranker oder behinderter Menschen im Vordergrund des Zweckes der Einrichtung stehen, sowie Krankenhäuser.“
Damit sind alle ambulanten Pflegedienste und Pflegeeinrichtungen (Tagespflege, Kurzzeitpflege, vollstationäre Pflege) mit Versorgungsverträgen nach SGB V und / oder SGB XI betroffen.
Die Höhe des Mindestlohns der Pflegebranche wurde durch eine Kommission erarbeitet und im Bundeskabinett am 14. Juli 2010 als „Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche“ beschlossen. Die Veröffentlichung im Bundesanzeiger steht noch aus. Es wurde ein Stufenmodell bis 2013 vereinbart.
	
	Neue Bundesländer
	Alte Bundesländer

	ab 1.8.2010
	7,50 € / h
	8,50 € / h

	ab 1.1.2012
	7,75 € / h
	8,75 € / h

	ab 1.7.2013
	8,00 € / h
	9,00 € / h


Die Verordnung ist vorerst bis 31.12.2014 befristet.

Für die zu zahlende Höhe des Mindestlohns ist der Arbeitsort maßgebend. Sofern ein Arbeitgeber Arbeitnehmer im jeweils anderen Bundesgebiet einsetzt, hat er auch den dort geltenden Mindestlohn zu zahlen. War der Arbeitnehmer bei dem Arbeitgeber bisher in den alten Bundesländern eingesetzt und wird dann in die neuen Bundesländer versetzt, darf er nicht schlechter gestellt werden. 
Der Mindestlohn gilt für alle Mitarbeiter, die überwiegend pflegerische Tätigkeiten in der Grundpflege gemäß § 14 Abs. 4 Nr. 1 bis 3 SGB XI erbringen. 

Dazu zählen:
gewöhnliche und regelmäßig wiederkehrende Verrichtungen 

1. im Bereich der Körperpflege das Waschen, Duschen, Baden, die Zahnpflege, das Kämmen, Rasieren, die Darm- oder Blasenentleerung (LK 1, 2, 3, 4, 5, 8),
2. im Bereich der Ernährung das mundgerechte Zubereiten oder die Aufnahme der Nahrung (LK 6, 7),
3. im Bereich der Mobilität das selbständige Aufstehen und Zu-Bett-Gehen, An- und Auskleiden, Gehen, Stehen, Treppensteigen oder das Verlassen und Wiederaufsuchen der Wohnung (LK 9, 10).
Überwiegend bedeutet, dass die Mitarbeiter mehr als 50 % ihrer Arbeitszeit für diese Tätigkeiten aufbringen. Der Mindestlohn ist dann für die gesamte Arbeitszeit zu zahlen.

( Beispiel:

	
	Mitarbeiter 1
	Mitarbeiter 2
	Mitarbeiter 3

	Grundpflege
	53 % der AZ
	20 % der AZ
	-

	Hauswirtschaft
	30 % der AZ
	80 % der AZ
	50 % der AZ

	Betreuung
	17 % der AZ
	-
	50 % der AZ

	Mindestlohn
	(
	nein
	nein


Der Mindestlohn ist nicht an eine berufliche Qualifikation gebunden. Er kann sowohl für ange-lernte Kräfte, Pflegehelfer als sogar für Fachkräfte unter den genannten Bedingungen gelten.

Leistungen im Bereich der hauswirtschaftlichen Versorgung wie das Einkaufen, Kochen, Reinigen der Wohnung, Spülen, Wechseln und Waschen der Wäsche und Kleidung oder das Beheizen (LK 11 bis 16 a) wurden ausdrücklich ausgenommen. Damit sind Mitarbeiter bzw. der Anteil an der Arbeitszeit, die rein hauswirtschaftliche Leistungen ohne Grundpflege erbringen, von der Regelung nicht umfasst.
Er gilt nicht für Auszubildende und Praktikanten.

Personen, die in der Pflegeeinrichtung mit betreuenden Tätigkeiten beauftragt sind, erbringen keine Leistungen im Sinne des § 14 SGB XI. Damit ist ggf. bei der anteiligen Ermittlung der Arbeitszeit der Bereich für Leistungen nach § 45 b SGB XI (für ambulante und stationäre Pflegeeinrichtungen) und der Bereich der sozialen Betreuung (für stationäre Pflegeeinrichtungen) bei der Berechnung abzugrenzen.   

( Schritt 1: Prüfen Sie die Verteilung der Arbeitszeit der Mitarbeiter nach Tätigkeiten. Damit wissen Sie, welche Mitarbeiter anspruchsberechtigt sind.
In die Höhe des Mindestlohns gehen unterschiedliche Lohnbestandteile ein.

Bei dem Mindestlohn handelt es sich um einen Bruttolohn. Bei der Berechnung des Mindestlohnes sind Arbeitgeberanteile zur Sozialversicherung nicht zu berücksichtigen. 
Der Arbeitgeber hat nach dem Bundesurlaubsgesetz jährlich mindestens 24 Werktage (nicht Sonn- oder gesetzliche Feiertage) als bezahlten Urlaub zu gewähren.
Für Zuschläge gelten unterschiedliche Regelungen. 
Folgende Zuschläge dürfen bei der Berechnung des Mindestlohns nicht berücksichtigt werden:
· mehr Arbeit pro Zeiteinheit (Akkordprämien)

· überdurchschnittliche qualitative Arbeitsergebnisse (Qualitätsprämien)

· Arbeit zu besonderen Zeiten (z.B. Überstunden, Sonn- oder Feiertagsarbeit)

· Arbeit unter erschwerten oder gefährlichen Bedingungen (z.B. Schmutzzulagen, Gefahrenzulagen)
· Entsendezulagen, soweit sie der Erstattung beim Arbeitnehmer tatsächlich angefallener Entsendungskosten (z.B. Unterkunft, Verpflegung, Reisekosten) dienen. 
Ausnahme: Ist der Arbeitgeber durch Tarifvertrag oder in der Pflege durch Rechtsverordnung zur Zahlung von Überstundenzuschlägen verpflichtet, können diese berücksichtigt werden. Der Lohn ergibt sich dann aus der Summe von Mindestlohn und tariflich vorgeschriebenen Überstundenzuschlag. Gegenwärtig sieht die Rechtsverordnung keinen Zuschlag vor.
( Beispiel:

	
	Mitarbeiter 1
	

	Stundenlohn
	6,50 € / h
	7,50 € / h

	Qualitätsprämie
	1,00 € / h
	

	Mindestlohn erfüllt?
	nein
	


Überstunden können nicht unbegrenzt erbracht und vergütet werden. Im Pflegebereich wurde eine Höchstgrenze von 300 Arbeitsstunden über die im Arbeitsverhältnis maßgeblich vereinbarte Arbeitszeit festgesetzt. Der Ausgleich kann in Form von Entgelt oder bezahlter Freizeit erfolgen. Die Vorschriften des Arbeitszeitgesetzes bleiben dabei unberührt.

Von der Regelung ausgenommen sind Modelle zum Ansparen von Arbeitszeit (z.B. Altersteilzeit). 
Weihnachtsgeld und Urlaubsgeld

Leistungen wie Weihnachtsgeld oder ein zusätzliches Urlaubsgeld werden als Bestandteil des Mindestlohns gewertet, wenn der Arbeitnehmer den auf die Entsendezeit entfallenden anteiligen Betrag jeweils zu dem für den Mindestlohn maßgeblichen Fälligkeitsdatum tatsächlich und unwiderruflich ausbezahlt erhält.

Das dürfte im Einzelfall kritisch sein. Häufig leisten Arbeitgeber derartige Zahlungen als betriebliche Übung oder behalten sich eine Rückzahlung bei Kündigung innerhalb bestimmter Fristen vor. 
Erhält ein Arbeitnehmer, auf den der Mindestlohn zutrifft, Gehalt, ist auch hier der entsprechende Betrag zu beachten. Dabei ist die vertraglich vereinbarte Arbeitszeit zu berücksichtigen.

( Beispiel:

	
	Mitarbeiter 4

	wöchentliche AZ 
	38 Stunden

	monatliche AZ
	38 * 4,35 = 165,3 Stunden

	monatliches Bruttogehalt
	1400 €

	Stundenlohn
	1400 € / 165,3 h = 8,47 €/h

	Mindestlohn erfüllt?
	ja


Bei o.g. Konstellation liegt der kritische Bereich bei 1239,75 €. Ist der Arbeitnehmer mit 40 Wochenstunden angestellt, liegt der kritische Punkt bei 1305 €.

Wenn für die Mitarbeiter der Mindestlohn zu zahlen ist, wird dieser zum 15. des Folgemonats fällig - erstmals zum 15.09.2010. Leider sieht die Verordnung keine Übergangszeit vor. Es darf aber aus anderen Branchen mit Mindestlohn als legitim angesehen werden, dass die Umstellung zeitnah erfolgt und dann ggf. eine Nachzahlung für den Zeitraum ab 1. August 2010 erfolgt.
( Schritt 2: Prüfen Sie die Lohnbestandteile auf die Anrechnung zum Mindestlohn. Damit wissen Sie, ob Sie die Anforderungen an die Höhe des Mindestlohns erfüllen.
Sofern die Pflegeeinrichtung Leiharbeiter einsetzt, haftet sie für die Verpflichtung dieser Verleihfirma oder weiterer Subunternehmen zur Einhaltung der Zahlung des Mindestlohns. Sie sollten also zukünftig auf eine entsprechende Verpflichtung im Vertrag mit Arbeitszeitfirmen achten.
Wenn in der Pflegeeinrichtung Tätigkeiten ausgelagert werden, z.B. Reinigung oder Wäscherei, und in diesen Bereichen ein Mindestlohn gilt, hat auch hier das Unternehmen auf eine entsprechende Verpflichtung zu achten. Die Arbeitnehmer des Subunternehmens können ihre Forderung auch direkt gegenüber der Pflegeeinrichtung geltend machen. 
Soweit die Zahlung eines Mindestentgelts oder die Einziehung von Beiträgen und die Gewährung von Leistungen im Zusammenhang mit Urlaubsansprüchen auf das Arbeitsverhältnis Anwendung finden, ist der Arbeitgeber verpflichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit der ArbeitnehmerInnen aufzuzeichnen und diese Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre aufzubewahren.
( Schritt 3: Wenn Sie zur Zahlung des Mindestlohns verpflichtet sind, müssen Sie die entsprechenden Aufzeichnungen vornehmen.
Grundsätzlich sollten alle Arbeitsverträge mit Inkrafttreten der Verordnung auf ihrer „Tauglichkeit“ überprüft werden.

· Beschreibung der Tätigkeit: Nicht die im Arbeitsvertrag beschriebenen Aufgaben sind ausschlaggebend für die Anrechnung der Arbeitszeit, sondern die tatsächliche Leistung des Arbeitnehmers.
· Höhe der Vergütung: Wurde im Arbeitsvertrag eine höhere Vergütung als der Mindestlohn vereinbart, gilt die vereinbarte Vergütung fort und kann jetzt nicht gekürzt werden. Liegt die Vergütung unter dem Mindestlohn oder führt die Nichtanrechnung von Lohnbestandteilen zu einer Unterschreitung, muss der Arbeitsvertrag angepasst werden.
· Verzicht: Arbeitgeber und Arbeitnehmer können sich nicht gemeinschaftlich auf einen Verzicht des Mindestlohns verständigen. Das ist nur durch gerichtlichen Vergleich möglich.

Es bleibt dem Arbeitgeber überlassen, ob der Arbeitsvertrag sofort über alle Stufen bis 2013 oder jeweils mit Inkrafttreten der entsprechenden Erhöhungen angepasst wird.

( Beispiel:

Auf Grundlage der „Verordnung über zwingende Arbeitsbedingungen für die Pflegebranche“ vom 01.08.2010 erhalten Sie ab dem 1.8.2010 einen Stundenlohn von 7,50 € brutto. Ab dem 1.1.2012 erhöht sich der Stundenlohn auf 7,75 € brutto und ab 1.7.2013 auf 8,00 € brutto.

( Schritt 4: Prüfen Sie oder lassen Sie die Arbeitsverträge prüfen. Nehmen Sie die notwendigen Änderungen vor.
Zuständig für die Einhaltung der Pflichten des Arbeitgebers sind die Behörden der Zollverwaltung. Sie können Einsicht in Arbeitsverträge, Niederschriften und Geschäftsunterlagen nehmen, die mittel- oder unmittelbar Auskunft über die Einhaltung der Arbeitsbedingungen geben. Arbeitgeber, ArbeitnehmerInnen, Auftraggeber und Dritte, die bei einer Prüfung angetroffen werden, haben die Prüfung zu dulden und dabei mitzuwirken. Es gelten die entsprechenden Bestimmungen des Schwarzarbeitsbekämpfungsgesetzes.
Bei Nichteinhaltung der Bestimmungen können auf den Arbeitgeber erhebliche Bußgelder zukommen. Je nach Verstoß sieht das Arbeitnehmer-Entsendegesetz Bußgelder bis zu 500000 € vor. Bei Feststellung des Verstoßes sind die Beiträge zur Sozialversicherung nachzuzahlen. 
Der Arbeitnehmer kann die entsprechenden Löhne (Differenz bis zum Mindestlohn) einfordern. Der Anspruch verfällt, wenn er ihn nicht innerhalb von 12 Monaten nach Fälligkeit schriftlich geltend gemacht hat. Auch wenn der Arbeitnehmer seinen Anspruch nicht einfordert, werden die Beiträge zur Sozialversicherung bei Feststellung eines Verstoßes immer fällig.
In anderen Branchen ist für Unternehmen, die keinen Mindestlohn zahlen, der Ausschluss von öffentlichen Aufträgen möglich. Im Pflegebereich ist im § 72 Abs. 3 Pkt. 2 SGB XI der Abschluss des Versorgungsvertrages an die Verpflichtung zur ortsüblichen Arbeitsvergütung geknüpft. Mit Einführung des Mindestlohns ist dieser in dem Tätigkeitsbereich auf jeden Fall als ortsüblich anzusehen. Insofern die Pflegeeinrichtung gegen die Zahlung des Mindestlohns verstößt, riskiert sie damit den Entzug des Versorgungsvertrages. Um die Pflegeeinrichtung in die Lage zu versetzen, weiterhin wirtschaftlich arbeiten zu können, ist eine Überprüfung der Vergütungsvereinbarung empfehlenswert. Da die grundpflegerischen Tätigkeiten fast ausschließlich im SGB XI angesiedelt sind, ist insbesondere der Vergütungsvereinbarung mit den Pflegekassen zu bewerten.
( Schritt 5: Prüfen Sie Ihre Einnahmen- und Ausgabenentwicklung durch die Veränderung der Personalkosten. Setzen Sie sich zu neuen Verhandlungen ggf. mit dem L.V.H.S. in Verbindung.
Auf weitere Regelungen beim Einsatz ausländischer Arbeitskräfte wird an der Stelle verzichtet. Wir weisen ausdrücklich darauf hin, dass für diese Arbeitnehmer weitere Kriterien zu beachten sind.

Man darf davon ausgehen, dass zeitnah weitere Umsetzungsinformationen von Regierungsseite herausgegeben werden.
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